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Grundsätzlich muss für einen Nachteilsausgleich ein Klassenkonferenzbeschluss (!!) her.
In Jg. 5 und 6 kann der Deutschfachlehrer aufgrund des Duisburger Sprachstandstest LRS
diagnostizieren (RS-Leistung u 10 Punkten). Das kann (aber muss nicht!) zu einem NTA führen
(wieder über die KK).

Dyskalkulie ergibt kein NTA; das ist richtig. Der muss genau die gleichen Arbeiten schreiben.
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